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er Kohlenskizze irgend welche Vernachlässigung gefunden
atte Die Neuerung bietet noch den weiteren Vorteil, dass

mit dem Stichfilm die Skizze in ganz kurzer Zeit für die
alkulation in verschiedenen Ausführungen berechnet ist.

.^finder Gyp s er und Grünewald in St. Gallen,
we che die Erfindung bereits zum Patente angemeldet haben,
erklären, das Verfahren für die St. Galler Stickereiindustrie
reigeben zu wollen; immerhin behalten sie sich den Allein-

verkauf des Stichfilms vor.
"Wie des weitern mitgeteilt wird, ist in St. Gallen eine

di Vf ® ® ® e 1 1 s c h a f t im Entstehen begriffen, welche
ese Erfindung ausnützen will und zwar in der Weise, dass
ese die Erstellung der nötigen Vergrösserungsfilms über-
cmen würde, um sie als Massenartikel zu produzieren,
a rend der übrige Teil der Erfindung vollständig dem

fre'^°~^i'ergewet'be und der gesamten Stickereiindustrie
îeigegeben würde.

Ausdehnung der Unfallentschädigung auf
Insektenstiche.

(Aus dem Englischen.)

In der kürzlich im Simulantenhause, Humbugstrasse, London,a ge laltenen Sitzung der Gesellschaft für Erweiterung des Un-
wurde eine Resolution angenommen,in sich in der schärfsten Weise Uber die Weigerung der Arbeit-

ge er umj sonstigen dazu verpflichteten Personen aussprach, Un-
a Entschädigung auch bei Fliegenstichen und dergleiche zu

zahlen.
Herr Ben Trovato, der die Resolution einbrachte und ein-

ge end begründete, fragte u. a. mit einer vor Zorn und Bitterkeit
e enden Stimme, ob das verrottete alte Prinzip, wonach „der

erste Bias, Stich oder Schlag frei sei", auch auf das Geschlecht
er Fliegen ausgedehnt werden solle. Wenn dies so wäre, so

nausste je eher, je besser ein Fliegenmaulkorbgesetz eingebracht"er en. Und, sagte Herr Trovato, mit gedämpfter Stimme und
^®®m®engezogenen Augenbrauen, es gibt noch schlimmere Dinge

Hiegen. Er selbst wäre, und zwar vor wenigen Tagen
rs an einer sehr empfindlichen Stelle von einem Geschöpf

ge issen worden, das eigentlich überhaupt nicht genannt werden
e te, das ihnen allen aber jedenfalls bekannt wäre. Wie

^ounte man dies anders bezeichnen, wenn nicht als einen Unfall.
E*' hhätte den Biss doch nicht absichtlich herbeigeführt.

v ätte sich doch nicht etwa hingelegt, dem infamen Insekt
gep ffen und dann gesagt: „Hier komm her, und beiss mich mal!"
g

alledem. Das Unglück sei geschehen, während er
'e Und als ihn dann, als er am nächsten Morgen aus dem

e t stieg, seine Frau darauf aufmerksam gemacht hätte, da wäre
vor Schreck beinahe umgefallen. Sollte er nun von nie-

n eni Entschädigung hierfür bekommen? Anscheinend nicht;-iner Meinung nach wäre dies aber eine Schande für die ganze
ton. Er verlas darauf nochmals die Resolution und bean-

ragte ihre einstimmige Annahme.

e
"!?*** Bogus nnterstützte die Resolution aufs lebhafteste und

*8i lte der Versammlung die unterhaltsame Geschichte eines
Ej^ nach einem beliebten Ausflugsort und seine Folgen.

und
abgefah

verlassen, ehe jemand von den Wirtsleuten aufgestanden war
und hätten als Entschädigung eine versilberte Teekanne und
ein halbes Dutzend Löffel mitgenommen. (Lauter Beifall aus
der Versammlung.)

Fräulein Schlampe, ein Dienstmädchen, die ebenfalls zu
gunsten der Resolution sprach, erwähnte ferner schwarze Kaker-
laken (Schwabenkäfer). Sie hätte Kakerlaken niemals ertragen
können. Schon der blosse Anblick allein verursache ihr Uebel-
keit. Gesetzt nun den Fall, dass sie beim Einsteigen in ihr
jungfräuliches Lager mit dem nackten Fuss auf ein solches Vieh
treten würde Sie würde jedenfalls sofort in Ohnmacht fallen,
womöglich sogar Krämpfe bekommen. Wenn das kein Unfall
wäre, dann sei sie wirklich neugierig, was Uberhaupt als Unfall
anzusehen sei. Vielleicht könnte ihr aber jemand aus der Ver-
Sammlung etwas darüber sagen. „Ich kann Ihnen aber", fuhr
Fräulein Schlampe in einem so eindringlichen Tone fort, dass

die Zuhörer vor lauter Atemanhalten fast blau im Gesicht wurden,
„einen noch schlimmeren Fall als diesen erzählen. Eine Freundin
von mir, Fräulein Schrub mit Namen, hat eine entsetzliche Angst
vor Spinnen. An einem Samstag abend nun, als die Herrschaft
im Theater war und sie mit ihrem Schatz in der Küche sass,
fiel eine Spinne von der Decke auf ihren Nacken. Sie geriet
vor Schreck in einen solchen Geisteszustand, dass ihre Tugend
dabei verloren ging. Und trotzdem erhielt sie, als sie später
die Hausfrau um Unfallentschädigung anging, einfach ihre Ent-
lassung." (Pfui! Pfui! aus der Versammlung.)

Nachdem Fräulein Schlampe sich wieder auf ihren Platz be-

geben hatte, erhob sich im Hintergrunde des Saales ein Herr,
dessen Nase in ehrlicher Entrüstung glühte. Sein Name, sagte

er, sei Rausch, und er sei als Schankkellner von etwa 8 Uhr
morgens bis zum Geschäftsschluss in dem bekannten Restaurant
„Zum grossen Stiefel" angestellt. Im Verlaufe seiner lang-
jährigen schwierigen Beschäftigung sei sein Nervensystem etwas
in Unordnung geraten. Bei dem geringsten Anlass sähe er nun
allerlei garstige, kriechende Dinge von scheusslichem Aussehen
und verschiedenster Farbe. Er hätte sich zwar wegen Unfall-
entschädigung an den Wirt des „Grossen Stiefel" gewandt, dieser
hätte ihn aber einfach ausgelacht und ihm gesagt, er solle sich
nach einem Orte scheren, wo es keine Kneipen gäbe. Der
Mangel an dem nötigen Kapital hindere ihn nun, sich an die
Gerichte zu wenden, aber vielleicht würde die Versammlung
eine Kleinigkeit beisteuern, um ihm die Möglichkeit zu ver-
schaffen, sein —

In diesem Augenblicke brachte der Vorsitzende die Reso-
lution zur Abstimmung. Sie wurde einstimmig angenommen.

seine Frau, so sprach er, wären bereits am Samstag
'en, um den ganzen Sonntag in jenem Ort zu verleben," 8m Montag früh dann wieder zurückzufahren. Er hätte

8fn ein Zimmer gemietet, für das er Fr. 3.75 pro Nacht zu
ezahlen gehabt hätte. Dort wären sie aber beinahe bei leben-
'gem Leibe aufgefressen worden. Sie — die Zuhörer — hätten

pnr einmal seine Frau damals sehen sollen. Sie hätten dann
Je enfalls geglaubt, dass sie Scharlachfieber habe. Das wäre
Natürlich ein Fall für Unfallentschädigung gewesen, und er, Bogus,

e dafür auch Sorge getragen, dass er welche bekam. Er
Ware allerdings nicht vor Gericht gegangen. 0 nein Er und
«eine Frau hätten ganz einfach am Montag das betreffende Logis

Fachschulnachrichten

Zürcherische Seidenwebschule.
Die diesjährigen Schülerarbeiten, die Sammlungen und

Websäle, sowie die Seidenspinn- und Zwirnerei können

Freitag und Samstag den 7. und 8. Oktober, je
von 8—12 und 2—5 Uhr von jedermann besichtigt werden.

Als Neuheiten werden sich im Gang befinden: Von der
Maschinenfabrik Rüti : Ein mechanischer Seidenwebstuhl für
Hausindustrie. Von J. Schärer-Nussbaumer in Erlenbach:
Neueste Schnellläufer-Schussspulmaschine „Produktive" mit
2000—3000 Umdrehungen per Minute, von Spindel und
Läufer zusammen.

Das neue Schuljahr beginnt am 31. Oktober. Der Lehr-
plan umfasst zwei Jahreskurse. Im 1. Kurs wird die Schaft-
weberei, im 2. die Jacquard Weberei und das Musterzeichnen
gelehrt. Für die Aufnahme in den 1. Kurs sind genügende
Schulbildung, Vorkenntnisse im Handweben, sowie das an-
getretene 16. Altersjahr erforderlich. In den 2. Kurs kann
eintreten, wer das Lehrziel des 1. erreicht hat.

Die Anmeldungen für beide Kurse sind bis 1. Oktober
an die Direktion der Webschule in Wipkingen-Zürich zu
richten, durch welche auch Prospekte bezogen werden können.
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